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Berufsständisches

Kritische Betrachtung zu den »verpflichtenden« 
Röntgenaufnahmen bei Wurzelbehandlungen

Von der wissenschaftlichen Zahnmedizin werden heutzutage begleitende Röntgenaufnah-
men vor, während und direkt nach einer endodontischen Behandlung als verpflichtend ge-
fordert. Diese Forderungen müssen kritisch hinterfragt werden, da gemäß Röntgenverord-
nung (RöV) aufgrund der möglichen Schädigungen durch Röntgenstrahlen allein das Wohl 
des Patienten die Indikation für eine Röntgenaufnahme bestimmen soll

 In der RöV wird über die 
Abwägung des »Nutzens 
gegenüber der möglicher-
weise von ihnen ausge-
henden gesundheitlichen 

Beeinträchtigung« geschrie-
ben1. Auch die Behandlungs-
richtlinien lassen allein eine 
Röntgenuntersuchung aus 
zahnärztlicher Indikation zu.2

Eine Indikation ist laut 
Pschyrembel eine sog. Heilan-

zeige, also der Grund zur Anwendung 
eines bestimmten diagnostischen oder 
therapeutischen Verfahrens in einem 
Krankheitsfall, der seine Anwendung 
hinreichend rechtfertigt. Das Verfah-
ren und die Indikation zur Durchfüh-
rung muss also irgendwie die Heilung 
fördern.

1. Röntgenaufnahme vor Beginn 
der endodontischen Behandlung
Die Röntgenaufnahme vor Beginn der 
Wurzelbehandlung bringt streng ge-
nommen keinen Vorteil für den Patien-
ten. Diese Röntgenaufnahme kann al-
lenfalls die Indikation für eine endo-
dontische Behandlung bestätigen. Die-
se Röntgenaufnahme kann nicht 
nachweisen, dass eine Indikation für 
eine Wurzelbehandlung nicht gegeben 
ist. 

Ein solches Röntgenbild gibt oft kei-
ne eindeutigen Hinweise über die An-
zahl der Kanäle. Auch Krümmungen 
der Kanäle sind im Röntgenbild nur 
schwer erkennbar. Projektionsbedingt 
werden meist nur Krümmungen in 
mesio-distaler Richtung erkannt.3

Jeder Zahn, der erhaltungsfähig 
und erhaltungswürdig ist, soll erhalten 

werden. Schon lange ist bekannt, dass 
eine Wurzelbehandlung als ultima ra-
tio vor einer Extraktion in Betracht 
kommt4 und versucht werden muss, 
wenn sie nicht als aussichtslos angese-
hen werden muss5. Es entsteht dem Pa-
tienten kein Nachteil, falls klinisch die 
Indikation für eine endodontische Be-
handlung gegeben ist und wenn dann 
die endodontische Eingangsleistung 
(Trep1, VitE) durchgeführt wird, ohne 
diese Anfangsröntgenaufnahme 
durchgeführt zu haben, selbst wenn ei-
ne – später durchgeführte – Röntgen-
aufnahme die Unmöglichkeit einer le-
ge-artis-Wurzelbehandlung zeigen 
würde.

Diese Anfangsröntgenaufnahme 
dient eigentlich nur dem Zweck nach-
zuschauen, ob irgendwelche Hinder-
nisse die Wurzelbehandlung aus ana-
tomischen Gründen zu sehr erschwe-
ren bzw. unmöglich erscheinen lassen. 
Das allerdings könnte beispielsweise 
eine früher gemachte Röntgenaufnah-
me zeigen, wenn sie nach Abschluss 
des Wurzelwachstums des bleibenden 
Zahnes angefertigt wurde. 

Wegen der zweidimensionalen Dar-
stellung eines dreidimensionalen Ge-
bildes wäre eine einzelne Röntgenauf-
nahme dafür auch nicht genügend 
aussagekräftig6; denn jede Verände-
rung der Projektionsrichtung führt zur 
veränderten Wiedergabe der Struktu-
ren. Schon deshalb sind Schwierig-
keitsgrad und erforderlicher Aufwand 
einer Wurzelkanalbehandlung anhand 
von Röntgenbildern weder prä- noch 
postoperativ sicher beurteilbar7.

Ob ein Zahn erhaltungswürdig und/
oder erhaltungsfähig ist, kann auch ei-

ne spätere, im Verlaufe der Wurzelbe-
handlung angefertigte Röntgenauf-
nahme zeigen.

Im GKV-Bereich dient die Anfangs-
röntgenaufnahme alleine dazu, die en-
dodontische Eingangsleistung (Trep1, 
VitE) einzusparen, wenn sich nachfol-
gend herausstellt, dass eine Wurzelbe-
handlung nicht möglich oder nicht 
sinnvoll ist. Ist die endodontische Be-
handlung später erfolgreich abge-
schlossen worden, hätte auch auf die 
Anfangsröntgenaufnahme verzichtet 
werden können, da sie dann letztend-
lich weder einen therapeutischen noch 
einen diagnostischen Sinn hatte; denn 
der Behandlungserfolg – der Erhalt ei-
nes Organes – war dann unabhängig 
von dieser Anfangsröntgenaufnahme, 
selbst wenn der Zahn zu Beginn der Be-
handlung radiologisch als erhaltungs-
unwürdig oder erhaltungsunfähig an-
gesehen worden wäre, was allerdings 
von der subjektiven Einschätzung des 
Behandlers und evtl. dessen apparati-
ver Ausstattung abhängig ist. 

Ist der Behandlungserfolg eingetre-
ten, so wäre beispielsweise eine an-
fängliche Beurteilung »erhaltungsun-
fähig« aufgrund einer Anfangsrönt-
genaufnahme falsch gewesen.

Eine anfängliche Beurteilung »er-
haltungsunwürdig« aufgrund der An-
fangsröntgenaufnahme ist ohnehin ei-
ne rein pekuniäre Erwägung, die nicht 
im Hinblick auf das gesundheitliche 
Wohl des Patienten und letztlich nur 
im GKV-Bereich aufgrund des sozialge-
setzlichen Wirtschaftlichkeitsgebotes 
angestellt wird und sowohl den Be-
handler als auch den Patienten in sei-
ner Entscheidungsfreiheit hinsichtlich 
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eines Behandlungsversuchs einengt. 
Jede zahnmedizinische Behandlung 
stellt zu Beginn immer einen Versuch 
dar und kann auch später noch trotz 
anfänglichen Erfolges unerwartet in 
einen Misserfolg münden; denn der Er-
folg kann nie garantiert werden, wes-
halb ja auch der zahnmedizinische Be-
handlungsvertrag immer als Dienst-
vertrag angesehen wird.

2. Röntgenaufnahme während 
der endodontischen Behandlung 
(= Messaufnahme)
Radiologische Längenbestimungen 
werden als problematisch angesehen, 
weil sie eine dreidimensionale Szene-
rie in einer zweidimensionalen Projek-
tion darstellen.8 (s. Abb. 1) Eine zweite 
Röntgenmessaufnahme mit senkrech-
ter Ebene zur ersten Projektion wäre 
eine zusätzliche radiologische Belas-
tung.

Im Falle einer Fehlpositionierung 
(zu kurz oder zu lang bestimmte Fei-
lenlänge) muss/sollte die Messeauf-
nahme wiederholt werden. Da die 
Wurzelkanalinstrumente nach statis-
tisch ermittelten Zahlenlängen abge-
messen und eingebracht werden, 
kommt es relativ häufig zu radiologi-
schen Fehlmessungen9 und somit in-
folge einer weiteren Röntgenaufnah-
me zu zusätzlicher Strahlenbelastung.

Da eine Röntgenmessaufnahme al-
lein sinnvoll ist vor Beginn der Wurzel-
kanalaufbereitung, kann bei Wurzel-
kanalrevisionen nicht damit argumen-
tiert werden, dass so radiologisch fest-
gestellt werden könnte, ob das vormals 
verwendete Füllmaterial vor einer er-
neuten Kanalaufbereitung vollständig 

entfernt ist; denn wenn z. B. die Spitze 
des Messinstrumentes nicht bis zur 
Wurzelspitze vorgeschoben worden ist, 
ist schon deshalb wahrscheinlich, dass 
nicht das gesamte Wurzelfüllmaterial, 
wenn auch ein Sealer benutzt wurde, 
entfernt worden ist für das Vorschie-
ben des Instrumentes, unabhängig da-
von, ob noch wandständiges altes 
Wurzelfüllmaterial in anderen Kanal-
bereichen (z. B. Seitenkanälchen) ver-
blieben ist.

Die elektrische Längenbestimmung 
wird im Vergleich zu der radiologi-
schen als präziser10 und hoch genau be-
zeichnet11 und kann bei Kindern und 
auch Schwangeren problemlos ange-
wandt werden12. Das Röntgenbild ist 
nur ein unsicheres und zweidimensio-
nales Abbild der realen anatomischen 
Gegebenheiten.13 (s. Abb. 1) Die radiolo-
gische Längenkontrolle wird als arbit-
rär bezeichnet.14 Aufgrund dieser wis-
senschaftlichen Feststellungen über 
die unterschiedliche Genauigkeit (rön-
genologisch vs. elektrometrisch) er-
scheint eine radiologische Längenbe-
stimmung nicht sinnvoll und erforder-
lich und rechtfertigt die Indikation zur 
Röntgenaufnahme nicht, da diese we-
niger genaue radiologische Längenbe-
stimmung keinen Vorteil für den Pati-
enten bringt, aber eine zusätzliche 
Strahlenbelastung im Vergleich zur 
elektrometrischen.

3. Röntgenaufnahme nach der en-
dodontischen Behandlung 
( Abschlussaufnahme)
Die vorgegebenen Gründe für eine Ab-
schlussaufnahme direkt nach der Wur-
zelfüllung sollen die korrekte Länge, 
Homogenität und Wandständigkeit 
kontrollieren und als Vergleichsauf-
nahme für spätere radiologische Kont-
rollen der Wurzelfüllung dienen.

Für die Kontrolle der korrekten Län-
ge und der Homogenität und der Rand-
ständigkeit der Wurzelfüllung gilt das 
gleiche wie bei der Messaufnahme. Es 
wird ein dreidimensionales Gebilde 
mit einem zweidimensionalen Verfah-
ren abgebildet. Eine einzelne Abschlus-
saufnahme kann alles suffizient und 
korrekt zeigen. In der dazu senkrecht 

stehenden Ebene könnten sich aber 
Mängel offenbaren. Eine Röntgenauf-
nahme direkt nach Abschluss der Wur-
zelfüllung wäre somit unzureichend. 
Eine zweite Abschlussaufnahme senk-
recht zur ersten Projektion ist – falls ei-
ne solche Aufnahme überhaupt mög-
lich ist – bislang aber wissenschaftlich 
selten gefordert worden, erhöht die 
Kosten und die Strahlenbelastung.

Die elektrische Längenmessung ist 
in der Messgenauigkeit dem Röntgen-
bild wissenschaftlich nachgewiesen 
überlegen. Die modernen Geräte gel-
ten als sehr zuverlässig und führen zu 
reproduzierbaren Messungen, der 
Endpunkt des Wurzelkanals wird exakt 
bestimmt.15

Da die elektrische Längenbestim-
mung im Vergleich zu der röntgenolo-
gischen als präziser angesehen16 und 
als hoch genau bezeichnet wird17, dürf-
te bei exakter Beibehaltung der gefun-
denen Länge auch bei der nachfolgen-
den Wurzelfüllung der ermittelte End-
punkt erreicht werden.

Für die sichere Kontrolle der Homo-
genität und Wandständigkeit der Wur-
zelfüllung ist ebenfalls die radiologi-
sche Darstellung in einer Ebene nicht 
ausreichend.

Die Qualität vorhandener Wurzel-
kanalfüllungen lässt sich also nur be-
dingt radiologisch bewerten. Man 
sieht eigentlich nur ein Kontrastmittel, 
kann aber sonst nicht ausreichend be-
urteilen, ob die Wurzelfüllung dicht 
und homogen ist. Man kann auch nicht 
immer sicher sein, ob tatsächlich alle 
vorhandenen Wurzelkanäle abgefüllt 
wurden. Verlässliche Informationen 
über die Desinfektion eines wurzelbe-
handelten Zahnes sind röntgenolo-
gisch schon gar nicht zu erhalten.18

Dass eine Wurzelfüllung zu lang 
oder zu kurz, nicht ausreichend homo-
gen oder wandständig ist, bedeutet 
nicht, dass ein Misserfolg eintreten 
wird, sondern es erhöht möglicherwei-
se nur die Wahrscheinlichkeit dafür.

Allerdings kann es auch bei in jeder 
Hinsicht die augenblicklich geltenden 
zahnmedizinischen Standards erfül-
lenden Wurzelbehandlungen zu Miss-
erfolgen kommen. Die Erfolgsquote le-

(Abdruck mit freundlicher Genehmigung der Zeitschrift 
Digital Dental News)



32  ·   ZK N MITTEILUNGEN      1  |  2012

Berufsständisches

ge artis durchgeführter orthograder 
Wurzelkanalbehandlungen liegt zwi-
schen 80 % und 90 %.19 Misserfolge 
sind radiologisch nicht unmittelbar 
nach der Wurzelfüllung zu erkennen, 
so dass dafür eine Abschlussaufnahme 
direkt nach einer Wurzelfüllung allen-
falls als Surrogatparameter20 angese-
hen werden kann. Wann ein Misserfolg 
sichtbar wird und sich auswirkt, ist 
nicht bekannt. Einzig der maximale 
Zeitraum, in dem röntgenografisch ei-
ne vollständige Regeneration erwartet 
werden kann, wird mit 4-5 Jahren an-
gegeben.21 Die genannten Kontrollzeit-
räume nach Wurzelfüllung werden 
nur angeraten, weil auch bei lege artis 
durchgeführten Wurzelbehandlungen 
Misserfolge auftreten können.

Somit wäre eigentlich nur erforder-
lich, eine Kontrollröntgenaufnahme 
anzufertigen frühestens zum ersten 
empfohlenen Recallzeitraum ca. 6 Mo-
nate nach einer Wurzelbehandlung22 
oder wenn Komplikationen oder ge-
sundheitliche Probleme auftreten, die 
mit der Wurzelfüllung in Verbindung 
stehen könnten oder wenn Behand-
lungsmaßnahmen anstehen, die mög-
licherweise wegen wirtschaftlicher 
Gründe aus Patientensicht den Erfolg 
(besser: der bis dahin ausgebliebene 
Misserfolg) der vorhandenen Wurzel-
füllung voraussetzen.

Bislang kann man das Erreichen ei-
nes richtlinien- und standardgemäßen 
endodontischen Behandlungsziels nur 
radiologisch kontrollieren, freilich be-
kannt fehlerbehaftet. (s. Abb. 1) Wenn 
der Zahnarzt für sich ohne Abschluss-
röntgenaufnahme sicher ist, dass sei-
ne Wurzelfüllung dem Standard ent-
spricht, bedarf er keiner Röntgenauf-
nahme. Möglicherweise lebt er dann 
aber mit dem Risiko, dass eine spätere, 
evtl. an anderer Stelle durchgeführte 
Röntgenaufnahme nachweist, dass die 
Wurzelfüllung dem zum Behand-
lungsende geltenden Standard bzw. 
den damals geltenden Richtlinien doch 
nicht genügt hat, was dann Rechtsfol-
gen auslösen könnte, besonders wenn 
zusätzlich ein Misserfolg eingetreten 
ist. 

Schutz vor diesen möglichen Folgen 
darf aber nicht die eigentliche Indikati-
on für die Abschlussröntgenaufnahme 
sein. Diese Röntgenaufnahme dient 
einzig dem Zweck zu versuchen, den 
Patienten vor einem durch eine Ab-
schlussröntgenaufnahme prospektiv 
vermuteten, aber nicht prospektiv ge-
sicherten Behandlungsmisserfolg in-
folge Unter-/Überfüllung des Ka-
nalsystems oder nicht ausreichender 
Homogenität/Randständigkeit der 
Wurzelfüllung zu schützen, soweit das 
eben mit einer zweidimensionalen 
Darstellung des Kanalsystems über-
haupt möglich ist. (s. Abb 1) Nur mit ei-
ner zeitnahen radiologischen Kontrolle 
kann der Behandler heutzutage eine 
unzureichende Wurzelfüllung einiger-
maßen problemlos korrigieren, falls 
die Mängel bildlich überhaupt sichtbar 
sind. Bei Überstopfung ist das freilich 
durch den Wurzelkanal hindurch un-
gleich schwerer, wenn nicht sogar un-
möglich bei überpresstem Sealer.

Röntgenaufnahmen sind ein Ein-
griff in die körperliche Unversehrtheit 
aufgrund der radiologischen Risiken.23 
Unnötiges Röntgen gilt als Körperver-
letzung.24 Ob die Indikation für eine 
Röntgenaufnahme gegeben ist, ent-
scheidet der Behandler nach den Vor-
gaben der RöV. Hält er eine Röntgen-
aufnahme für unnötig, kann ihm das 
nur vorgehalten werden, wenn der Pa-
tient daraus einen gesundheitlichen 
Nachteil hat, der andernfalls nicht auf-
getreten wäre. Allerdings ist jede zahn-
ärztliche Behandlungsmaßnahme ein 
Versuch. Selbst wenn die Unterlassung 
einer gebotenen Röntgenuntersu-
chung einen Behandlungsfehler dar-
stellen würde, entsteht kein Schadens-
ersatzanspruch des Patienten, falls 
nicht unwahrscheinlich ist, dass auch 
bei Durchführung der an sich gebote-
nen Maßnahme der eingetretene Scha-
den nicht zu verhindern gewesen wäre, 
da die gewählte Behandlung die Thera-
pie der Wahl war.25 Auch bei lege-artis 
durchgeführter endodontischer Be-
handlung kann ein nachfolgender 
Misserfolg nicht ausgeschlossen wer-
den.

Eine sog. »forensische Indikation« 
für Röntgen gibt es nicht.
Im GKV-Bereich immer wieder infolge 
fehlender Röntgenaufnahmen bei 
Wurzelbehandlungen ausgelöste wirt-
schaftliche Nachteile (z. B. bei Wirt-
schaftlichkeitsprüfungen oder sach-
lich-rechnerischen Berichtigungen) für 
den Zahnarzt begründen sicherlich kei-
ne Indikation gemäß der RöV.

Laut Richtlinien sollen randständi-
ge und röntgenpositive Wurzelfüllma-
terialien verwendet werden, die das 
Kanallumen vollständig ausfüllen.26 
Falls begleitende Röntgenaufnahmen 
angefertigt werden, sind die Strahlen-
schutzbestimmungen zu beachten.27 
Die Richtlinien zwingen somit zu be-
gleitenden Röntgenaufnahmen nicht.

Die Abschlussröntgenaufnahme so-
fort nach einer Wurzelfüllung darf 
nicht als hauptsächlichen oder gar al-
leinigen Grund haben nachzuweisen, 
dass sie überhaupt und richtlinienge-
recht erfolgt ist. Bei Zweifeln würde 
der Vorwurf erhoben, dass der Zahn-
arztes Falschabrechnung oder gar Ab-
rechnungsbetrug begeht, was aller-
dings dem Zahnarzt nachgewiesen 
werden müsste. Ob alleine für einen 
solchen Nachweis eine Röntgenauf-
nahme angefertigt werden dürfte, ist 
fraglich, zumal der Patient dann den 
Grund kennen und zustimmen müsste.

Die Abschlussröntgenaufnahme di-
rekt nach der erfolgten Wurzelfüllung 
darf keinesfalls aus vorauseilenden 
rechtlichen Gründen28 angefertigt wer-
den. Dass der radiologische Nachweis 
einer korrekten Wurzelfüllung für den 
Behandler als Nebenprodukt mögli-
cherweise irgendwann rechtliche Wir-
kungen entfalten kann, ist für die Indi-
kation zur Röntgenaufnahme unwich-
tig und darf nicht beispielsweise in 
Wirtschaftlichkeitsprüfungen oder bei 
sachlich-rechnerischen Berichtigun-
gen dazu führen, Wurzelfüllungen we-
gen fehlender Abschlussröntgenauf-
nahmen anzuzweifeln oder gar zu kür-
zen; denn dann würde damit jeder Ver-
tragszahnarzt gezwungen, aus 
Gründen des Nachweises der Durch-
führung einer lege-artis-Wurzelbe-
handlung diese Abschlussröntgenauf-
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nahme anzufertigen. Diese Indikation 
ist durch die RöV nicht gedeckt. Die Do-
kumentation muss aus medizinischer 
Sicht erforderlich gewesen sein.29 Da-
gegen bezweckt eine Dokumentation 
nicht die Sicherung von Beweisen für 
einen späteren Prozess.30 Anderes kann 
auch nicht für ein Verwaltungs- oder 
Sozialgerichtsverfahren gelten.

Wenn es somit keine rechtliche Ver-
pflichtung für die Anfertigung einer – 
zeitnahen -Abschlussröntgenaufnah-
me nach einer Wurzelfüllung gibt und 
weil gemäß RöV die rechtfertigende In-
dikation in die Verantwortung des Be-
handlers gestellt ist, ist es ohnehin sehr 
fraglich, ob mit der Begründung, dass 
eine – richtliniengemäße – Wurzelfül-
lung nicht nachgewiesen sei, eine Kür-
zung von (allen) endodontischen Ab-
rechnungspositionen mit dem Fehlen 
dieser Röntgenaufnahme überhaupt 
gerechtfertigt werden kann. Das könn-
te eine Nötigung durch die Prüfstelle/
den Ausschuss/die KZV und möglicher-
weise Anstiftung zur Körperverlet-
zung darstellen. Sozialrichter, die die 
Berechtigung zur Kürzung aufgrund 
fehlenden radiologischen Nachweises 
bestätigt haben, könnten den Anstoß 
dazu gegeben haben, weil sie den Kür-
zungsgrund ohne Abgleich mit der RöV 
übernommen haben, was auch der 
zahnärztliche Beisitzer des Gerichts 
dann unterlassen hat.

Es soll abschließend noch einmal be-
tont werden, dass nur der die radiolo-
gische Diagnostik durchführende 
Zahnarzt die notwendige Indikation 
dafür stellt, die dem Wohl des Patien-
ten zu dienen hat und keineswegs al-
leine im Eigeninteresse des Behandlers 
stehen darf; sei aus Gründen eines 
Nachweises für die Abrechnung oder 
vorauseilend als Schutz vor möglicher 
zukünftiger rechtlicher Inanspruch-
nahme.

Jeder medizinische, erst recht diag-
nostische Eingriff unter Belastung des 
Patienten mit Röntgenstrahlen bedarf 
einer medizinischen Indikation. Ein ra-
diologischer Nachweis des Behand-
lungsergebnisses ohne irgendeinen 

Nutzen für die weitere medizinische 
Behandlung und für den Patienten, z.B. 
lediglich aus forensischen Gründen, ist 
nicht nur nicht geboten, sondern u.U. 
sogar behandlungsfehlerhaft.31

Bei Wurzelbehandlungen gilt wie 
bei allen zahnmedizinischen Fragestel-
lungen, die radiologisch angegangen 
werden sollen: so viel Röntgen wie nö-
tig, so wenig Röntgen wie möglich. 
Auch bei digitalen Röntgenaufnahmen 
ist die Strahlenbelastung nicht ver-
nachlässigbar, da bislang nicht be-

kannt ist, unterhalb welcher Dosis-
grenze keine negativen Auswirkungen 
auf das bestrahlte Gewebe zu erwar-
ten sind. Möglicherweise findet ja die 
Magnetresonanztomografie irgend-
wann Eingang in das endodontische 
Behandlungsregime.

Dr. Dr. K. Oehler, 49090 Osnabrück l
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